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Landessc:hulrat für Niederösterreic:h 
1013 Wien, Wipplingerstraße 28 

r Landesschulrat für Niederösterreich, 1013 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

L 1-13400/. -1986 
Beilagen 

2.S _I 
Bei Antwort bitte Zahl angeben 

Bezug Bearbeiter 

GZ.13.886/4-111/3/86 

Betrifft 

Parteienverkehr Dienstag 8 - 12 Uhr 

(0222) 66 1780 Durchwahl Datum 

19. Sept. 1986 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Vergütung der Tätigkeit der Lehrbeauftragten, Veranstaltungs
leiter, Besuchskindergärtner(innen) und Besuchserzieher 
im Bereich des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Sport und des BMLF 

Zu obigem Betreff übermittelt der Landesschulrat für NÖ 

in der Anlage eine Stellungnahme mit dem Ersuchen um Kenntnis
nahme. 

~hrende Präsident 
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Landesschulrat für Niederösterreich 

TOP 2 

Stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Vergütung der 

Tätigkeit der Lehrbeauftragten, Veranstaltungs leiter , 

Besuchskindergärtner(innen) und Besuchserzieher im Bereich 

des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport 

und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft. 

Zu § 1 Abs. 1: 

Das Lehrbeauftragtengesetz sollte sich auch auf Praxis

anleiter, die die Studierenden der Akademien für Sozial

arbeit im Rahmen der lehrplanmäßig vorgesehenen Praxis 

während des Unterrichts jahres zu betreuen haben, er

strecken. 

Zu § 1 Abs. 2: 

Der Geltungsbereich sollte sich auch auf die privaten 

Religionspädagogischen Institute erstrecken. 

Zu § 1 Abs. 5: 

Es ist nicht einzusehen, daß eine gestaffelte Vergütung 

für die Tätigkeit der Veranstaltungsleiter für Fort

bildungsveranstaltungen an Pädagogischen Instituten 

vorgesehen ist, da sich der zu erbringende Arbeitsauf

wand mit der längeren Dauer der Veranstaltung nicht 

vermindert. 
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